
Erfordert die Beschädigung
eine Instandhaltung nach den

Kriterien der Anlage VII

Antragsverfahren „Komplexe Instandhaltung“ nach Anlage VII

Das Luftfahrzeug ist beschädigt (Außenlandung,
Hallentor, Anhänger, Räumschaden,....) 

ja

nein

nein

ja

Instandsetzung kann
außerhalb eines In-

standhaltungsbetriebes
durchgeführt werden

Freigabe durch
Freigabeberechtigtes
Personal erforderlich!
CFS oder Pilot/Owner
(AnlageVIII) möglich

Fliegen

Mit Unterstützung des CFS wir die Reparatur beim
Instandhaltungsbetrieb des DaeC LV NRW e.V.
beantragt.

Befundbericht erstellen und Reparatur-TM (Handbuch)
sowie Zeichnungen besorgen.

Reparatur in einem
Instandhaltungszentrum

Reparaturantrag mit 
Beantragung der be-
fristeten Errichtung
einer Betriebsstätte

an den F-Betrieb des LV 
Reparaturantrag 

an den F-Betrieb des LV 

Instandsetzung gem. IHP
durchführen

Instandsetzung gem. genehmigtem Antrag durchführen und
von CFS des Instandhaltungsbetriebes freigeben lassen
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